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Werkstättenordnung

Solange die TNF Zentralwerkstätte nicht als eigene Organisationseinheit der JKU existiert, gilt, speziell für die Bereiche Sicherheit und Fremdpersonal (alle nicht dem ZONA (teil-) zugeordneten Personen), die Betriebs- und Benützungsordnung des ZONA in der aktuellen Form (homepage). 
Darüber hinaus gilt folgendes:

1) Der Leiter der Werkstätte (Manfred Lipp, Stv: Robert Leimlehner, bei Urlaub von beiden wird ein Vertreter bestimmt) ist für den optimalen Einsatz und die Instandhaltung der Maschinen verantwortlich. Er sorgt für den Ankauf von Werkzeugen und allgemeinem Verbrauchsmaterial für die Werkstätte (unter Verwendung der von der JKU zur Verfügung gestellten ordentlichen Dotation) und für den Nachkauf der für Anfertigungen verbrauchten Werkstoffe des Materiallagers (unter Verwendung der Mittel eines Verrechnungskontos). Arbeiten, die für Drittmittelprojekte durchgeführt werden, werden den Instituten, die keinen eigenen Mechaniker haben, verrechnet.
2) Alle Mechaniker, die von Instituten zu Arbeiten berechtigt sind, sind verpflichtet die vom Werkstättenleiter vorgegebenen Maschinenpflege-Tage bzw. Service-Tage einzuhalten. Einige der in der Werkstätte tätigen Mechaniker sind der Werkstätte über das ZONA (teil‑​) zugeordnet.
3) Die Werkstätte verfügt als zur Gänze eigenes Personal nur über den Leiter, dzt. Hr. Manfred Lipp und einen Lehrling, dzt. Bernhard Fragner. Anfertigungen für die Institute (Abteilungen) der Universität können von gelernten Facharbeitern, die Angehörige dieser Institute (Abteilungen) sind, in der Werkstätte hergestellt werden. Diese Facharbeiter sind dem Werkstättenleiter gegenüber für die ordnungsgemäße Verwendung und die Reinigung der betreffenden Maschinen verantwortlich. 
4) Bei Entnahme von Material aus dem Werkstättenlager ist Art und Menge im Entnahmebuch einzutragen. Die Kontrolle der Richtigkeit bzw. die Anordnung der Inventur obliegt dem Leiter der Werkstätte. Die Kosten des Materialaufwandes werden jährlich abgerechnet; die Institute (Abteilungen) stellen die in Rechnung gestellten Beträge durch Umbuchen auf ein Verrechnungskonto wieder der Werkstätte zur Verfügung. Selbiges gilt für Arbeiten, die für Institute ohne Mechaniker (nachrangig) geleistet werden, wobei als Pauschale für die Arbeitszeit und Werkzeugverschleiß 40 €/h (Stand 2009) verrechnet werden. 
5) Arbeiten in der Werkstätte, die  samstags, sonntags, oder nach 20 Uhr geschehen, sind nur in Ausnahmefällen möglich, wenn diese zuvor vom zuständigen Werkstättenleiter (Stellvertreter) genehmigt wurden und der Mechaniker diese Arbeiten verpflichtend beim Portier meldet. 
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